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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 

Handelsname : Kusabi 

Produktcode : IKF-309 300SC, IBE 3985 

Produktart : SC (Suspensionskonzentrat) 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Professional use 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Fungizid 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer : +32(0)14584545 

24 Stunden / 7 Tage / Englisch / Französisch / Deutsch / Niederländisch 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Gemische/Stoffe: SDB EU 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830 (Anhang II der 

REACH-Verordnung) 

Karzinogenität, Kategorie 2 H351   

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 H410   

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16 

 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Kann vermutlich Krebs erzeugen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en) 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

  

    

  GHS08 GHS09     

Signalwort (CLP) : Achtung 

Gefahrenhinweise (CLP) : H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P202 - Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. 
P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung tragen. 
P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 
P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P405 - Unter Verschluss aufbewahren. 
P501 - Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. 

EUH Sätze : EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung 
einhalten. 

2.3. Sonstige Gefahren 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

Belchim Crop Protection NV/SA 
Technologielaan 7 
1840 Londerzeel - Belgium 
T +32 (0)52 30 09 06 - F +32 (0)52 30 11 35 
info@belchim.com - www.belchim.com 

mailto:info@belchim.com
file:///C:/Users/ColsonE/AppData/Local/Temp/107/www.belchim.com
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3.2. Gemische 
 
 
 

Name Produktidentifikator Konz. 
(% w/w) 

Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Pyriofenone (CAS-Nr.) 688046-61-9 25 - 30 Carc. 2, H351 
Aquatic Chronic 1, H410 

Sulfonated aromatic polymer, sodium salt 
  

 1 - 3 Eye Irrit. 2, H319 

Isotridecanol, ethoxylated (CAS-Nr.) 69011-36-5 
(EG-Nr.) 500-241-6 

1 - 2 Aquatic Chronic 3, H412 

Ethoxylated polyarylphenol (CAS-Nr.) 99734-09-5 1 - 2 Aquatic Chronic 3, H412 

1,2 benzisothiazolin-3-on (Cas nr 2634-33-5) (CAS-Nr.) 2634-33-5 
(EG-Nr.) 220-120-9 
(EG Index-Nr.) 613-088-00-6 

0,01 - 0,05 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

1,2 benzisothiazolin-3-on (Cas nr 2634-33-5) (CAS-Nr.) 2634-33-5 
(EG-Nr.) 220-120-9 
(EG Index-Nr.) 613-088-00-6 

( 0,05 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317 

 
 
 
 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Die Lebensfunktionen überwachen. Bewusstloses Opfer: Atemwege freihalten. 

Bei Atemstillstand: künstliche Beatmung/Sauerstoff zugabe. Bei Herzstillstand: 
Wiederbelebung durchführen. Bei Bewusstsein mit Atemschwierigkeiten: halbsitzende 
Lage. Bei Schock ist empfohlen: Körper fl ach, Beine hochgelagert. Bei Erbrechen: 
Erstickung/Aspirationspneumonie vorkommen. Vor Wärmeverlust schützen 
(zudecken, nicht aufwärmen). Das Opfer ständig beobachten. Psychologische Betreuung 
leisten. Opfer ruhig halten, jede Anstrengung vermeiden. Je nach dem Zustand: zum 
Arzt/Krankenhaus. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Opfer an die frische Luft bringen. Atemschwierigkeiten: Arzt/medizinischen Dienst 
konsultieren. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit Wasser spülen. Verwendung von Seife ist erlaubt. Bei andauernder Reizung einen Arzt 
konsultieren. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Mit Wasser spülen. Bei andauernder Reizung einen Augenarzt konsultieren. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund mit Wasser spülen. Bei Unwohlsein: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Wirkungen : Verzögertes Eintreten von Gesundheitsschäden möglich. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid. Mehrbereichsschaum. Pulver. Wassersprühstrahl. 

Ungeeignete Löschmittel : Nach unserer Kenntnis, keine. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger und ätzender Dämpfe. Fluorwasserstoffsäure. Nitrose Gase. 

Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Chlorwasserstoff. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Löschanweisungen : Giftige Gase mit Wassersprühstrahl verdünnen. Wasser sparsam einsetzen, wenn möglich 

auffangen oder rückhalten. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Feuerfester Chemikalienschutzanzug. Handschuhe. Bei Erhitzung/Verbrennung: Preßluft-
/Sauerstoffgerät. Gasanzug. 

Sonstige Angaben : Löschwasser nicht in die Umwelt ausfließen lassen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Allgemeine Maßnahmen : Umgebung räumen. 
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6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Schutzanzug. Schutzhandschuhe. Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 
8. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Boden- und Wasserverunreinigung vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Undichtigkeit beseitigen, wenn 

gefahrlos möglich. Ausgetretenen Stoff eingrenzen, in geeignete Behälter abpumpen. Ausgelaufene Flüssigkeit eindämmen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Zur Rückhaltung : Die Ausbreitung durch Eindämmen verhindern. Verschüttete Flüssigkeit mit 

Absorptionsmittel aufnehmen, wie z.B.: Sand/Erde. Zur Entsorgung in geeigneten 
Behältern aufsammeln. Reste sorgfältig sammeln. 

Reinigungsverfahren : Verschmutzte Flächen mit reichlich Wasser reinigen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. Nach der 
Arbeit Kleidung und Ausrüstung reinigen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Für die Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Dämpfe nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

Hygienemaßnahmen : Handhabung unter Beachtung guter Arbeitshygiene und Arbeitsschutzpraxis. Bei Gebrauch 
nicht essen, trinken oder rauchen. Arbeitskleidung von der normalen Kleidung trennen. 
Einzeln reinigen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Nur im Originalbehälter 

aufbewahren. Behälter hermetisch geschlossen halten. Vor Hitze und direkter 
Sonnenbestrahlung schützen. Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Unverträgliche Produkte : Oxidationsmittel. Starke Basen. Starke Säuren. 

Besondere Vorschriften für die Verpackung : Leere Behälter nicht wiederverwenden. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 
8.1. Zu überwachende Parameter 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung sorgen. Expositionszeit und Personen die dem Produkt ausgesetzt beschränken. 
 
  

Handschutz: 

Schutzhandschuhe. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Herstellers beachten 
 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille 
 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 
  

Atemschutz: 

Bei ausreichender Belüftung ist das Tragen von Atemschutzausrüstung nicht zwingend erforderlich 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssigkeit 

Aussehen : Viskos. 

Farbe : Beige. 

Geruch : Geruchlos. 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : Keine Daten verfügbar 

pH Lösung : 6 (1%) (20°C) 
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Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : None (Test method EU A.9) 

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : 1,08 (20 °C) 

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 

Log Pow : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : 93 °C 

Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 

Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 
Oberflächenspannung : mN/m 

Oberflächenspannung : mN/m 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität 
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.2. Chemische Stabilität 
Das Produkt ist bei üblichen  Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Vor Frost schützen. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Oxidationsmittel. Starke Säuren. Starke Basen. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Kusabi  

LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg bodyweight (OECD 423 method) 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg bodyweight (OECD 402 method) 

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 2,78 mg/l/4h (OECD 403 method) 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Keine Reizwirkung bei Kaninchen bei Anwendung auf der Haut 
(OECD-Methode 404) 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Keine Reizwirkung auf Kaninchenaugen bei Auftragen auf die Augen 
(OECD-Methode 405) 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Keine Sensibilisierung der Haut am Meerschweinchen 
(OECD-Methode 406) 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 

Karzinogenität : Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
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Pyriofenone (688046-61-9) 

NOAEL ( Tier/männlich, F0/P) 64,1 mg/kg bw/day (rat) 

NOAEL ( Tier/männlich, F1) 64,1 mg/kg bw/day (rat) 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Pyriofenone (688046-61-9) 

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 17,9 mg/kg Körpergewicht/Tag 

 

1,2 benzisothiazolin-3-on (Cas nr 2634-33-5) (2634-33-5) 

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 69 mg/kg Körpergewicht/Tag 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
 

Kusabi  

LC50 Fische 1 51,1 mg/l (96 Hours) (Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)) (OECD 203 method) 

EC50 Daphnia 1 117 mg/l (48 Hours) (Daphnia magna) (OECD 202 method) 

ErC50 (Alge) 10,37 mg/l (72 Hours) (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201 method) 

 

Pyriofenone (688046-61-9) 

NOEC chronisch Fische 1,27 mg/l (Pimephales promelas) 

NOEC chronisch Krustentier 0,0899 mg/l (21 days - Daphnia magna) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Pyriofenone (688046-61-9) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar. 

 

Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 

Biologischer Abbau > 60 % CO2 (28d) 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Pyriofenone (688046-61-9) 

BCF Fische 1 160 

Log Pow 3,2 (20 °C, 99.19%, pH 7.2-7.5) 

Bioakkumulationspotenzial Geringes Bioakkumulationspotential. 

 

Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5) 

Bioakkumulationspotenzial Unbedeutend. 

12.4. Mobilität im Boden 

Pyriofenone (688046-61-9) 

Log Koc 2,8 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Kusabi  

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
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Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Verfahren der Abfallbehandlung : In einer dafür zugelassenen Anlage verbrennen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Entsprechend den lokalen Vorschriften 
entsorgen. 

Zusätzliche Hinweise : Leere Behälter nicht wiederverwenden. 

Ökologie - Abfallstoffe : Grund- und Oberflächenwasser nicht verunreinigen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FLÜSSIG, 
N.A.G. (Pyriofenone) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. (Pyriofenone) 

Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. 

(Pyriofenone) 

UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FLÜSSIG, 
N.A.G. (Pyriofenone) 

UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FLÜSSIG, 
N.A.G. (Pyriofenone) 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 3082 
UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FLÜSSIG, 
N.A.G. (Pyriofenone), 9, III, 

(-) 
 

UN 3082 
ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (Pyriofenone), 9, III, 
MARINE POLLUTANT 

 

UN 3082 Environmentally 
hazardous substance, 

liquid, n.o.s. (Pyriofenone), 
9, III 

 

UN 3082 
UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FLÜSSIG, 
N.A.G. (Pyriofenone), 9, III 

 

UN 3082 
UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FLÜSSIG, 
N.A.G. (Pyriofenone), 9, III 

 

14.3. Transportgefahrenklassen 

9 9 9 9 9 

      

14.4. Verpackungsgruppe 

III III III III III 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Ja Umweltgefährlich : Ja 
Meeresschadstoff : Ja 

Umweltgefährlich : Ja Umweltgefährlich : Ja Umweltgefährlich : Ja 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Sondervorschriften (ADR) : 274, 335, 375, 601 

Orangefarbene Tafeln : 

 

Seeschiffstransport 

Keine Daten verfügbar 

Lufttransport 

Keine Daten verfügbar 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : M6  
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Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0 

Bahntransport 

Keine Daten verfügbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über die Aus- 

und Einfuhr gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

 

15.1.2. Nationale Vorschriften 
 
 

Deutschland 

Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, 
Anlage 1) 

Lagerklasse (LGK) : LGK 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten 

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-
Verordnung) 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

2.1 Zusätzliche Hinweise Hinzugefügt  

14 Zusätzliche Hinweise Hinzugefügt  

16 Datenquellen Hinzugefügt  
 
 

Datenquellen : SDB der Lieferanten. 
 
 

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

Carc. 2 Karzinogenität, Kategorie 2 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
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H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 
 
 
 
 
 

 

SDS EU (REACH Annex II) BCP 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 

 


